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Hinweis »
Die Informationen in diesem
Mandantenbrief wurden sorg-
fältig ausgewählt und zu-
sammengestellt. Doch beachten
Sie bitte, dass dieser Service
weder eine Beratung ersetzt,
noch einen Beratervertrag dar-
stellt. Bitte haben Sie deshalb
Verständnis dafür, dass wir
keine Gewährleistung für die
Richtigkeit oder Aktualität der
hier wiedergegebenen In-
formationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuer-
problem vereinbaren Sie des-
halb einen Termin in unserer
Kanzlei. Nur hier erhalten Sie
eine verbindliche Beratung, die
auf Ihr persönliches Problem
bezogen ist.

Sehr geehrte Mandanten,



der Termin Ende Mai für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2007
hält sich beharrlich in den Köpfen der Bundesbürger, obwohl er meist
überhaupt nicht gilt. Werden Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein
eingeschaltet, verlängert sich die Frist automatisch bis Silvester 2008.
Arbeitnehmer haben sogar meist bis Ende 2011 Zeit. Grundsätzlich verlangt
das Finanzamt nur bei erwarteter Nachzahlung eine Erklärung. Somit ist der
Mai-Termin für viele Angestellte, Beamte und Pensionäre unerheblich. Sie
haben keine Abgabepflicht, dürfen aber freiwillig innerhalb von vier Jahren
eine Erklärung abgeben.



Rentner, Selbstständige und Vermieter müssen grundsätzlich Formulare
einreichen, wenn ihr Einkommen über dem Grundfreibetrag von 7.664 Euro
liegt. Bei Ehepaaren verdoppelt sich der Grenzbetrag. Aber auch ohne
Steuerlast lohnt die Erklärungsabgabe, wenn zum Beispiel nur
Werbungskosten oder Betriebsausgaben vorliegen, der Saldo aus Gehalt und
anderen Einkünften insgesamt negativ ausfällt, zuviel Zinsabschlag
einbehalten wurde oder aufgrund der Hypothekenkrise Börsenverluste
angefallen sind. Dieses in 2007 entstandene Minus kann nur dann mit dem
Plus anderer Jahre verrechnet werden, wenn eine Erklärung eingereicht wird.
Es reicht nicht aus, solche Verluste erst später nachzureichen. Das gilt etwa
für Arbeitslose und Studierende mit Bewerbungskosten oder Anleger mit
Spekulationsverlusten.



In vielen Fällen zahlt sich die freiwillige Erklärung aus. Bei Arbeitnehmern
überweist das Finanzamt zu viel gezahlte Lohn- und Kirchensteuer sowie
Solidaritätszuschlag zurück und frisch verheiratete Paare holen die Vorteile
des Splittingtarifs nach. Faustregel: Sind Aufwendungen angefallen, die nicht
über Lohnsteuer oder Einkommensteuervorauszahlungen berücksichtigt sind,
gibt es eine Erstattung. Besonders Arbeitnehmer sind schnell über der Grenze
der Pauschbeträge bei den Werbungskosten von 920 und bei den
Sonderausgaben von 36 Euro. Führt die Abgabe der freiwilligen Erklärung
wider Erwarten zur Nachzahlung, wird der Antrag auf Veranlagung binnen
Einspruch zurückgenommen.



Eine angenehme Lektüre wünscht

Angela Montag
Steuerberaterin
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Alle Steuerzahler

Haushaltsnahe Dienstleistung:
Kein Steuerabzug bei
Barzahlung
(Val) Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe
Dienstleistungen rund um Wohnung und Garten sieht
unter anderem den Nachweis der unbaren Zahlung auf
das Konto des Handwerkes vor. Dies ist nach dem
aktuellen Urteil vom Finanzgericht Sachsen-Anhalt nicht
verfassungswidrig (1 K 791/07). Das Finanzamt darf die
Steuerermäßigung sogar dann streichen, wenn der
Handwerker auf der Rechnung die Barzahlung quittiert
oder sein Steuerberater im Nachhinein eine
ordnungsgemäße Behandlung in der Buchhaltung
schriftlich bestätigt.

Die Formalien zum Steuerabzug sind schon seit 2003
bekannt. Zudem sind die Voraussetzungen für die
Geltendmachung einer Steuerermäßigung wiederholt in
allen Medien ausführlich dargestellt worden. Jeder
Steuerzahler konnte somit davon ausgehen, dass für
Handwerkerleistungen Barzahlungen einen
Steuerermäßigungsanspruch ausschließen. Der
Gesetzgeber ist zudem berechtigt, eine gesetzliche
Differenzierung der Zahlungsmodalitäten für die
Gewährung von Steuervorteilen zu normieren.
Hintergrund der Einführung der Vorschrift war unter
anderem die Verhinderung und Bekämpfung von
Schwarzarbeit. Eine Möglichkeit, Schwarzarbeit zu
begegnen, ist einerseits eine zwingende
Rechnungsausstellung und andererseits die unbare
Zahlungsweise und Vorlage entsprechender Nachweise
des Kreditinstitutes. Dies erleichtert die
Nachvollziehbarkeit der Zahlungsvorgänge.

Zwar könnte durch die ausschließliche unbare
Zahlungsweise in die allgemeine Handlungsfreiheit nach
Artikel 2 Grundgesetz eingegriffen werden. Doch lässt
der Gesetzeszweck zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
eine ausreichende Rechtfertigung der Beschränkung zu.
Zu beachten ist dabei, dass es Bürgern bei einer für sie
positiven Steuernorm leicht möglich ist, die
Voraussetzungen zu erfüllen. Besteht der Handwerker
zum Beispiel auf Vorkasse, kann diese Vorauszahlung
ebenfalls überwiesen werden. Die Freiheit der
wirtschaftlichen Tätigkeit oder die Vertragsfreiheit wird
hierdurch nicht unverhältnismäßig eingeschränkt. Es
liegt auch kein Verstoß gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung nach Artikel 3 Grundgesetz vor. Denn
die gesetzlichen Voraussetzungen der Geltendmachung
der Steuerermäßigung sind für alle Steuerzahler gleich.

Schwarzarbeit:
«Maskenmann» muss hinter
Gitter
(Val) Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des
Hauptzollamts Hannover und die Staatsanwaltschaft
Celle haben den «Maskenmann» Manfred G. überführt.
Er wurde wegen Leistungsbetrugs zu 14 Monaten
Gefängnis ohne Bewährung verurteilt.

Im Herbst 2005 hatte sich ein mit Maske und
Sonnenbrille unkenntlich gemachter Schwarzarbeiter in
einer großen deutschen Boulevardzeitung präsentiert. Er
nannte sich Manfred G. und prahlte damit, dass er
neben seinem Arbeitslosengeld pro Tag 100 Euro
«schwarz» verdiene. Die Behörden hielt er für
ahnungslos.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung wurde die
wahre Identität des Manfred G. bekannt. Die
Staatsanwaltschaft Celle beauftragte daraufhin das
Hauptzollamt Hannover mit den Ermittlungen in diesem
Fall. In mühevoller Kleinarbeit gelang es den Zöllnern,
den Arbeitsumfang aufzudecken. Bei einer
Hausdurchsuchung wurden bei «G.» weitere
Beweismittel für seine einträgliche Tätigkeit gefunden.
Die Beamten konnten ihm Leistungsbetrug in mehreren
Fällen nachweisen. Insgesamt kassierte «G.» von der
Bundesagentur für Arbeit in Celle etwa 9.020 Euro zu
Unrecht. Der Betrag wurde inzwischen zurückgefordert.

Vor Gericht zeigte sich «G.» geständig und gab seine
Taten zu. Das Amtsgericht Celle verurteilte den
Schwarzarbeiter wegen dreifachen Betrugs im
besonders schweren Fall unter Einbeziehung einer
weiteren Strafe zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr
und zwei Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist
mittlerweile rechtskräftig.

Hauptzollamt Hannover, PM vom 16.04.2008
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Spendenbestätigungen: Alte
Muster noch bis Ende 2008
verwendbar
(Val) Das Bundesfinanzministerium hat die
Übergangsfrist für die Verwendung bisheriger Muster für
Zuwendungsbestätigungen im Sinne von § 10b
Einkommensteuergesetz (EStG) bis 31.12.2008
verlängert.

Zwar seien die neuen Muster für
Zuwendungsbestätigungen grundsätzlich für
Zuwendungen ab dem 01.01.2007 zu verwenden, heißt
es in dem Schreiben des Ministeriums. Es bestünden
jedoch keine Bedenken, wenn bis Ende 2008 noch die
nach bisherigem Muster erstellten
Zuwendungsbestätigungen verwendet würden. Die bei
Verwendung der bisherigen Muster aufgrund der
Gesetzesänderungen zum 01.01.2007 erforderlichen
rein redaktionellen Anpassungen könnten vom
Spendenempfänger selbstständig vorgenommen
werden, teilte das Finanzministerium mit.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 31.03.2008, IV
C 4 - S 2223/07/0018

Steuerberaterkosten:
Steuerberater freuen sich über
Schreiben des
Finanzministeriums
(Val) Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV)
hat das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom
14.04.2008, nach dem alle Einkommersteuer-
Veranlagungen der Jahre 2006 und 2007 in punkto
Steuerberatungskosten fortan nur «vorläufig» erfolgen
sollen, begrüßt. Damit könnten die Steuerpflichtigen von
einer für sie positiven Entscheidung des
Bundesfinanzhofs oder des Bundesverfassungsgerichts
ohne weiteres Zutun profitieren, betonte der Verband.

Zuvor hatten bereits einige Oberfinanzdirektionen im
Falle einschlägiger Einsprüchen für den Abzug von
Steuerberatungskosten ein Ruhen des Verfahrens
gewährt, um die weitere Entwicklung der
Rechtsprechung abzuwarten.

Steuerberatungskosten als Sonderausgaben werden ab
2006 nicht mehr anerkannt. Dies verstößt nach Ansicht
des DStV gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip. Zudem
entstünden Steuerberatungskosten auch zwangsläufig:
Einerseits seien viele Bürger gesetzlich verpflichtet, eine
Steuererklärung abzugeben. Andererseits sei hierzu
ohne fachkundige Hilfe des Steuerberaters aufgrund der
Kompliziertheit des Steuerrechts nur die Minderheit der

Steuerpflichtigen in der Lage, gab der Verband zu
bedenken.

Deutsche Steuerberaterverband e.V., PM vom
15.04.2008

Steuerberatungskosten: 100
Euro sind pro Jahr pauschal
absetzbar
(Val) Bei Beiträgen an Lohnsteuerhilfevereine,
Aufwendungen für steuerliche Fachliteratur und Software
wird es von Seiten des Finanzamts nicht beanstandet,
wenn diese Kosten in Höhe von 50 Prozent pauschal
den Betriebsausgaben oder Werbungskosten
zugeordnet werden. Noch zuvorkommender ist der
Fiskus, wenn es um Kleinbeträge geht. Denn aus
Vereinfachungsgründen folgen die Beamten der
Zuordnung von Steuerzahlern bei Aufwendungen für
gemischte Steuerberatungskosten bis zu einem Betrag
von 100 Euro im Jahr.

So können etwa der Preis für Fachbuch und
Steuererklärungssoftware von zusammen 89 Euro
komplett den Werbungskosten zugeschlagen werden,
auch wenn der Arbeitnehmer hierüber die Information
zur Anerkennung von Kindern oder Sonderausgaben
findet. Wer 120 Euro für Fachliteratur bezahlt, darf
hiervon 100 Euro absetzen. Die Oberfinanzdirektion
Koblenz weist aktuell darauf hin, dass die
Nichtbeanstandungsgrenze von 100 Euro veranlagungs-
und nicht ehegattenbezogen anzuwenden ist (S 2350 A -
St 32 3). Das bedeutet, dass ein zusammenveranlagtes
Ehepaar nicht 200, sondern ebenfalls nur 100 Euro
pauschal absetzen darf.

Hintergrund dieser Regelung ist, dass
Steuerberaterkosten seit 2006 nicht mehr in voller Höhe
abzugsfähig sind. Zuvor war der Aufwand in
unbeschränkter Höhe, der private Anteil über
Sonderausgaben und der Rest als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben abziehbar. War es früher problemlos
möglich, die Kosten gleich komplett einer Rubrik
zuzuordnen, ist seitdem mehr Arbeit für die Aufteilung
erforderlich. Der Sonderausgabenabzug wurde komplett
gestrichen und damit der Abzug von privat veranlassten
Steuerberaterkosten. Die übrigen Gebühren können bei
den jeweiligen Einkunftsarten weiterhin unbegrenzt
abgezogen werden. Der Aufwand ist als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten bei der
jeweiligen Einkunftsart absetzbar. Der Arbeitnehmer
kann also den Aufwand für die Zusammenstellung der
Reisekosen absetzen, der Vermieter für die Ermittlung
seiner Hausüberschüsse und der Anleger die Auflistung
seiner Kapitalerträge. Hinzu kommt die Gebühr für die
Beantwortung der sich dabei ergebenden Steuerfragen.
Selbstständige können die in Rechnung gestellten
Honorare für Buchführungsarbeiten, Ermittlung von
Ausgaben oder Einnahmen und die Aufstellung von
Bilanzen absetzen.
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Unternehmer

Ansparrücklage: Anforderungen
für ihre Bildung konkretisiert
(Val) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zu mehreren
Einzelfragen im Zusammenhang mit den
Voraussetzungen zur Bildung einer Ansparrücklage für
die künftige Anschaffung oder Herstellung von
Wirtschaftsgütern (§ 7g des Einkommensteuergesetzes -
EStG) Stellung genommen. In seinem Urteil bestätigte er
die bisherige Rechtsprechung, dass die Rücklage durch
Ausweis eines Bilanzpostens gebildet werden muss.
Außerdem erleichterte er die Inanspruchnahme der
Steuervergünstigung für Fälle der Betriebsaufspaltung.

Eine KG hatte in ihrer Bilanz auf den 31.12.2000 eine
Ansparrücklage für eine Reihe von Wirtschaftsgütern
gebildet. Während einer im Jahr 2002 abgehaltenen
Betriebsprüfung stellte sich heraus, dass die
Wirtschaftsgüter nicht durch die KG, sondern durch eine
GmbH genutzt werden sollten, deren Anteile einer
Schwestergesellschaft der KG gehörten. Der
Betriebsprüfer erkannte die Ansparrücklage deswegen
nicht an. Er meinte, es fehle an der von der
Rechtsprechung des BFH geforderten
betriebsvermögensmäßigen Verbindung zwischen KG
und GmbH.

Daraufhin fassten die Gesellschafter der KG den
Beschluss, die Ansparrücklage erneut zu bilden mit der
Maßgabe, dass die anzuschaffenden Wirtschaftsgüter
nunmehr einer anderen (nahe stehenden) GmbH zur
Nutzung überlassen werden sollten.

Der BFH entschied in Übereinstimmung mit seiner
bisherigen Rechtsprechung, dass das Wahlrecht zur
Bildung der Ansparrücklage nur durch Bildung eines
Passivpostens in der Bilanz hätte ausgeübt werden
dürfen. Ein Beschluss in der Gesellschafterversammlung
sei unzureichend. Demgegenüber teilte der BFH nicht
die Bedenken, die das Finanzamt gegenüber der
ursprünglich in der Bilanz gebildeten Ansparrücklage
geäußert hatte. Zwar sei es richtig, dass die GmbH-
Anteile nicht zum Betriebsvermögen der KG, sondern zu
dem ihrer Schwestergesellschaft gehört hätten.
Gleichwohl habe zwischen der GmbH und der KG eine
Betriebsaufspaltung bestanden. Maßgeblich sei insoweit
allein, dass sich die Verflechtung aus der durch die
Schwestergesellschaft vermittelten Beteiligung der
Gesellschafter der KG an der GmbH und nicht aus
einem rein tatsächlichen Herrschaftsverhältnis ergeben
habe.

Allerdings sei die Ansparrücklage insoweit nicht
anzuerkennen, als in der Buchführung die Positionen
«Empfang, Besprechungsraum I und II» mit
Pauschalbeträgen aufgeführt seien. Bei einer solchen
pauschalen Bezeichnung lasse sich bei Vornahme der
Investition nicht erkennen, ob es sich tatsächlich um die

Wirtschaftsgüter handele, wegen deren Finanzierung die
Rücklage gebildet worden sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.11.2007, IV R 82/05

Umsatzsteuer: Nicht für
Bereitstellungsentgelte einer
Speditition
(Val) Bereitstellungsentgelte eines
Spedititionsunternehmens für kurzfristig abgesagte
Zwangsräumungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer.
Dies hat das Niedersächsische Finanzgericht (FG)
entschieden.

Die Klägerin betreibt ein Speditionsunternehmen in der
Rechtsform einer GmbH. Sie führt unter anderem im
Auftrag von Gerichtsvollziehern Zwangsräumungen
durch. Dafür erhält sie, gestaffelt nach der Anzahl der zu
räumenden Zimmer, ein Entgelt, das der Umsatzsteuer
unterworfen wird. Für Zwangsräumungen, die innerhalb
von vier Tagen vor dem Räumungstermin vom
zuständigen Gerichtsvollzieher abgesagt werden, erhält
die Klägerin 30 Prozent der für eine tatsächlich
durchgeführte Räumung vereinbarten Pauschale (so
genanntes Bereitstellungsentgelt). Diese Entgelte hat die
Klägerin nicht der Umsatzsteuer unterworfen.

Das zuständige Finanzamt vertrat demgegenüber die
Auffassung, dass die Bereitstellungsentgelte der
Umsatzsteuer unterlägen, weil das
Speditionsunternehmen bereits im Vorfeld einer
Zwangsräumung bestimmte Organisationsmaßnahmen
erbringen müsse. Das vereinbarte Bereitstellungsentgelt
sei mithin als Gegenleistung für die bis zu diesem
Zeitpunkt erbrachten Leistungen der Klägerin anzusehen.

Das Niedersächsische FG ist der Finanzbehörde nicht
gefolgt. Es meint, dass der Zahlung des Entgelts an die
Klägerin keine Gegenleistung gegenüberstehe. Im
Vorfeld einer Zwangsräumung seien von der Spedition
keine (Vorab-) Leistungen zu erbringen, die als Entgelt
im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz
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angesehen werden könnten. Eine nach der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
erforderliche «bestimmbare» Leistung liege nicht vor, so
das FG, das die Revision zum Bundesfinanzhof wegen
grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen
hat.

Finanzgericht Niedersachsen, Entscheidung vom
03.04.2008, 5 K 68/02

Vorsteuerabzug: Rechnungen
müssen Name und Adresse des
leistenden Unternehmers
ausweisen
(Val) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass
zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnungen
grundsätzlich den richtigen Namen (Firma) und die
richtige Adresse des leistenden Unternehmers angeben
müssen. Der so genannte Sofortabzug der Vorsteuer
gebiete es, dass der Finanzverwaltung eine leicht
nachprüfbare Feststellung des leistenden Unternehmers
ermöglicht werde.

Der BFH hatte bisher nur in Fällen von Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (GmbH) entschieden, dass der
Abzug der in der Rechnung der GmbH ausgewiesenen
Umsatzsteuer nur möglich sei, wenn der in der
Rechnung angegebene Sitz der GmbH bei Ausführung
der Leistung und bei Rechnungsstellung tatsächlich
bestanden habe. Der Unternehmer, der den
Vorsteuerabzug begehre, trage die Feststellungslast
dafür, dass der in der Rechung angegebene Sitz des
leistenden Unternehmers tatsächlich bestanden habe.
Denn für ihn bestehe eine Obliegenheit, sich über die
Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu
vergewissern.

Mit dem jetzigen Urteil werden diese Anforderungen auf
alle Unternehmer, unabhängig von der Rechtsform, in
der sie ihr Unternehmen betreiben, erstreckt.

Im Streitfall hob der BFH das Urteil des Finanzgerichts
zwar aus verfahrensrechtlichen Gründen auf, wies die
Klage aber, ebenso wie zuvor schon das Finanzgericht,
ab.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.12.2007, V R 61/05

Steuerberatungsgesellschaft:
Fortführung des Namens eines
Gesellschafters möglich
(Val) Eine Steuerberatungsgesellschaft darf den Namen
eines ausgeschiedenen Gesellschafters auch dann in
ihrer Firma weiterführen, wenn dessen Bestellung als
Steuerberater wegen Vermögensverfalls widerrufen
worden ist. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH)
entschieden.

Die Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer
enthalte keine Rechtsgrundlage dafür, einer
Steuerberatungsgesellschaft eine Änderung ihrer Firma
deshalb abzuverlangen, weil die abstrakte Gefahr
bestehe, dass ihr Namenspatron unter ihrer Firma
unzulässige selbstständige Hilfe in Steuersachen leisten
könnte, so das Gericht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.03.2008, VII R 12/07
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Kapitalanleger

Abgeltungsteuer 2009: Kleine
Verbesserung für Aktionäre
(Val) Aktien sind einer der großen Verlierer der
Abgeltungsteuer, und das gleich aus mehreren Gründen.
Für Dividenden und Spekulationsgewinne entfällt das
Halbeinkünfteverfahren, Ausschüttungen und ein
Kursplus unterliegen daher in voller Höhe dem
Abgeltungssatz von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag
und bei Konfession der Kirchensteuer. Zudem müssen
realisierte Gewinne unabhängig von der Haltedauer
versteuert werden, sie können nicht mehr wie derzeit
nach einem Jahr ohne den Fiskus brutto kassiert werden.

Die massivste Einschränkung ergibt sich jedoch aus
einer gesetzlichen Sonderregelung, wonach Verluste mit
Aktien als einzigem Wertpapier nicht mit anderen
Kapitaleinnahmen verrechnet werden dürfen. Während
das Minus aus Zertifikaten, Optionsscheinen oder an der
Terminbörse Zinsen, Dividenden und Kursgewinne mit
anderen Wertpapieren ausgleicht, müssen Anleger mit
ihren Aktienverlusten so lange warten, bis sie
entsprechend hohe Gewinne mit Aktien einfahren.
Stellen diese sich nicht ein, werden die roten Zahlen erst
einmal nur buchmäßig für die Folgejahre konserviert.

Ein internes Antwortschreiben des
Bundesfinanzministeriums an die heimische
Kreditwirtschaft bringt nun zumindest leichte
Verbesserungen. Sofern ein Kursverlust mit anderen
Wertpapieren vorliegt, gleicht dies realisierte
Aktiengewinne aus. Insoweit fällt dann keine
Abgeltungsteuer an. Macht der Anleger anschließend
Verluste mit Aktien, kann er diese erst einmal nicht
verrechnen, da das zuvor realisierte Aktienplus schon
verbraucht ist. Hier erlaubt die Finanzverwaltung den
Banken, den vorherigen Aktiengewinn zum Ausgleich zu
nutzen. Dann lebt faktisch das ehemalige Minus aus den
anderen Wertpapieren wieder auf und der Aktienverlust
ist effektiv genutzt.

Beispiel: Ein Sparer hat 2009 mit kurz zuvor gekauften
Aktien einen Gewinn von 1.000 Euro eingefahren.
Diesen verrechnet seine Bank mit einem Verlust aus
Zertifikaten in Höhe von 1.500 Euro, sodass nur auf die
Differenz von 500 Euro Abgeltungsteuer anfällt.
Anschließend macht der Anleger Verluste mit Aktien von
800 Euro. Diese verrechnet seine Bank mit dem
vorherigen Aktienplus, sodass nur 200 Euro für den
Ausgleich der Zertifikate übrig bleiben.

Geschlossene Fonds: Beitritt
ist dem Fiskus sofort zu melden
(Val) Anleger müssen dem Finanzamt innerhalb eines
Monats deklarieren, wenn sie sich an einem
ausländischen geschlossenen Fonds beteiligt haben. Ein
Schreiben der Oberfinanzdirektion Hannover weist
Finanzbeamte und Betriebsprüfer aktuell darauf hin,
verstärkt auf diese Pflicht zu achten und Missstände den
zuständigen Kollegen für Fahndung und Strafsachen zu
melden (S 0320 - 46 - StO 142). Diese nahezu
unbekannte und in Prospekten kaum erwähnte
gesetzliche Anzeigepflicht besteht erneut, sofern sich die
Beteiligungsquote später verändert oder die Anteile
verkauft werden. Wer dem nicht, unvollständig oder
verspätet nachkommt, begeht nach Paragraf 138
Abgabenordnung eine Steuergefährdung. Diese
Ordnungswidrigkeit kann mit Bußgeld und
Zwangsmitteln von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

Daher sollten Fondsanleger ihre Anzeigepflichten jetzt
ernst nehmen. Neben dem möglichen Bußgeld riskieren
sie auch noch, künftig bei der Steuererklärung genauer
unter die Lupe genommen zu werden. Auszufüllen ist
der Vordruck BZSt - 2, in dem nicht nur der gerade
gezeichnete Fonds, sondern die Summe aller zum
Zeitpunkt der Meldung gehaltenen Beteiligungen
aufzulisten sind.

Über diese Meldepflicht möchte der Fiskus zügig von der
ausländischen Gesellschaft erfahren. Das deutsche
Finanzamt fordert auch von Auslandsfonds eine
Steuererklärung, die ihre Gewinnermittlung nach
deutschem Recht erstellen müssen. Zusätzlich
interessiert sich das Finanzamt brennend dafür, woher
die Mittel des Sparers für die Einlagen nebst Agio
stammen und wohin die steuerfreien Ausschüttungen
fließen.

Von der Meldung über einen Fondsbeitritt wandert gleich
eine Kopie an die Informationszentrale für steuerliche
Auslandsbeziehungen IZA. Diese spezialisierte Behörde
sammelt zentral alle Informationen über steuerlich
relevante Auslandssachverhalte. Besonderes Interesse
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hat die IZA an Briefkastengesellschaften, Steueroasen
und Beziehungen von Personen mit Sitz im In- und
Ausland. Die Informationen fließen dann in die interne
ISI-Datenbank, systematisch nach Ländern geordnet.
Damit die einzelnen Finanzämter schnell recherchieren
können, besteht Zugang über Internet und zu
zahlreichen externen Datenbanken. Reicht das
gesammelte Material nicht aus, holt die IZA zusätzliche
Informationen bei anderen Behörden im In- und Ausland
ein.

Immobilienfonds: Keine
Liebhaberei bei Umschuldung
(Val) Prognostiziert ein geschlossener Immobilienfonds
über die Laufzeit hinweg Überschüsse von rund 60
Prozent, kann eine zu hohe Fremdfinanzierung des
Anlegers den Abzug der Anfangsverluste gefährden. Im
aktuell vom Finanzgericht Düsseldorf entschiedenen Fall
hatte der Beteiligte für seine komplette Einlage einen
Kredit aufgenommen.

Das Finanzamt stufte dieses Investment als Liebhaberei
ein, weil der Saldo aus Fondserträgen minus
Kreditzinsen aller Wahrscheinlichkeit nach keinen
Überschuss der Anlage erwarten ließ.

Das Finanzgericht sah dies jedoch anders. Erkennt der
Sparer, dass die Marktzinsen während der Laufzeit nicht
deutlich fallen werden, schützt eine rechtzeitige
Umschuldung vor dem Verdacht der Liebhaberei. Eine
solche Gegenmaßnahme zur Vermeidung von
Dauerverlusten lässt nach Ansicht der Richter erkennen,
dass die Fondsbeteiligung mit Gewinnabsichten
gezeichnet wurde (3 V 2275/07).

Ausgangspunkt der gestrichenen Verluste ist dabei die
fehlende Einkunftserzielungsabsicht, was automatisch
die Einstufung als Liebhaberei rückwirkend von Beginn
an nach sich zieht. Dabei ist es bei vielen geschlossenen
Fonds üblich, dass in den Anfangsjahren erst einmal rote
Zahlen geschrieben werden. Daher ist es nun
entscheidend, ob der Fondssparer langfristig und über
den Break Even hinaus investiert bleiben und
Überschüsse erzielen möchte. Nur dann zählt das
Anfangsminus. Steht jedoch die Mitnahme von
Verlustzuweisungen und Steuerspareffekten im
Vordergrund, will er überhaupt kein Plus und
Überschüsse erzielen.

Zwar können hohe Anfangsverluste ohnehin nicht mehr
verrechnet werden, da in solchen Fällen ein 15b-
Steuerstundungsmodell vorliegt. Sofern eine
Einkunftserzielungsabsicht besteht, kann das gestundete
Minus dann aber mit den später anfallenden
Überschüssen aus dem Fonds verrechnet werden.
Insoweit sind keine Steuern zu zahlen.

Bei Liebhaberei verpufft ein Verlust hingegen
wirkungslos. Insoweit handelt es sich also um ein
Investment ohne jegliche Beteiligung des Finanzamts.
Hat der Immobilienfonds nur ein kleines Anfangsminus

und wurde er daher nicht zum Steuerstundungsmodell,
sind die Auswirkungen gravierender. Hier können die
negativen Einkünfte mit anderen Einkunftsarten
jahresübergreifend verrechnet werden, also die Steuer
auf Zinsen, Firmengewinne oder Renten drücken. Im Fall
der Liebhaberei wird das Minus vom Finanzamt
aberkannt.
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Immobilienbesitzer

Grunderwerbsteuer: Bescheide
bei Bauleistungen offen halten
(Val) Wer ein noch unbebautes Grundstück im Rahmen
eines einheitlichen Leistungsgegenstands zusammen
mit zukünftigen Bauleistungen erwirbt, sollte seinen
Grunderwerbsteuerbescheid offen halten. Hierzu rät der
Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV) mit Blick
auf die Entscheidung des Niedersächsischen
Finanzgerichts (NFG), das die Frage einer
Mehrfachbelastung des Bauherren mit Grunderwerb-
und Umsatzsteuer im Fall des einheitlichen
Leistungsgegenstands bei Bauleistungen dem
Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Klärung vorgelegt
hat.

Der DStV rät daher, Einspruch gegen entsprechende
Grunderwerbsteuerbescheide einzulegen. Werde auf
das anhängige Verfahren vor dem EuGH verwiesen,
ruhe der Einspruch gemäß § 363 Abs. 2. Satz 2 der
Abgabenordnung. Da noch kein Aktenzeichen des EuGH
vorliege, könne zunächst auf die Vorlage des NFG
(Beschluss vom 02.04.2008, 7 K 333/06) verwiesen
werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom April
2008

Grunderwerbsteuer: Preis für
ein Solardach zählt mit
(Val) Wird eine Immobilie gekauft, unterliegt auch der
anteilige Erlös für eine Fotovoltaikanlage der
Grunderwerbsteuer von 3,5 und in Berlin 4,5 Prozent.
Nach einer aktuellen Anweisung des Bayerischen
Landesamts für Steuern darf der Fiskus als
Bemessungsgrundlage sämtliche Gebäudebestandteile
wie Bad- und Sanitäreinrichtungen einbeziehen.
Hierunter fallen auch Solaranlagen, die überwiegend zur
Erwärmung von Wasser und der Wohnung eingesetzt
werden.

Da Heizungsanlagen zur Immobilie gehören, gilt das
auch für erzeugten Strom durch Sonnenenergie und
insbesondere auch für ein Solardach. Dieses dient als
Ersatz für eine ansonsten erforderliche Ziegel- oder
Schiefereindeckung und gehört damit zum festen
Bestandteil eines Gebäudes. Der Hauserwerber kann
also nicht wie etwa bei der Einbauküche argumentieren,
dieser Teil des Kaufpreises bliebe steuerfrei. Muss der
Erwerber für die Solaranlage beispielsweise 20.000 Euro
extra zahlen, verlangt der Fiskus hierfür 700 Euro
Grunderwerbsteuer und in Berlin sogar 900 Euro.

Generell sollten Steuerzahler im Hinterkopf behalten,
dass für das Finanzamt wohl kein Geschäft
transparenter ist als der Erwerb einer Immobilie. Eine
Kopie des Kaufvertrags wandert sofort an das Finanzamt
und die Notare übermitteln zusätzlich alle in diesem
Zusammenhang stehenden Vereinbarungen. Erst, wenn
die Grunderwerbsteuer bezahlt ist, lässt sich der
Eigentümerwechsel anschließend in das Grundbuch
eingetragen.

Aber nicht nur Notare müssen den Grundstücks-
Kaufvertrag anzeigen. Auch die Vertragspartner haben
die Inhalte ihrer Vereinbarungen innerhalb von zwei
Wochen anzuzeigen. Das gilt insbesondere für nicht
notariell beurkundete Abschlüsse wie etwa über den
Werkvertrag für die Gebäudeerrichtung.

Wird nun beispielsweise im Notarvertrag nicht
aufgelistet, dass es einen separaten Kaufpreis für das
Solardach geben soll, muss diese Zusatzvereinbarung
dem Finanzamt gemeldet werden. Die
Grunderwerbsteuer zählt bei Mietimmobilien nicht zu den
sofort abzugsfähigen Werbungskosten. Sie erhöht
lediglich die Gebäudeabschreibung.

Grunderwerb- und
Umsatzsteuer: Mehrfach-
belastung von Bauherren auf
dem europäischen Prüfstand
(Val) Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) hat den
Europäischen Gerichtshof (EuGH) um
Vorabentscheidung über die Frage ersucht, ob die
deutsche Mehrfachbelastung von Bauherren mit
Grunderwerb- und Umsatzsteuer gegen das
gemeinschaftsrechtliche Mehrfachbelastungsverbot
verstößt.

Das FG will wissen, ob die Erhebung der deutschen
Grunderwerbsteuer auf künftige Bauleistungen durch
deren Einbeziehung in die grunderwerbsteuerliche
Bemessungsgrundlage beim Erwerb eines noch
unbebauten Grundstücks gegen das europäische
Umsatzsteuer-Mehrfachbelastungsverbot der
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie verstößt, wenn die
grunderwerbsteuerlich belasteten Bauleistungen
zugleich als eigenständige Leistungen der deutschen
Umsatzsteuer unterliegen.

Die Klägerin des beim FG anhängigen Verfahrens und
ihr Ehemann beauftragten am 03.12.2004 ein
Bauunternehmen mit der Errichtung eines Hauses zum
Preis von 196.540 Euro. Im Bauvertrag wurde der
genaue Bauort festgelegt. Mit Notarvertrag vom
20.12.2004 erwarben die Klägerin und ihr Ehemann von
einer Grundstücksgesellschaft den noch zu bebauenden
Grund und Boden zum Kaufpreis von 73.870 Euro. Die
Grundstücksgesellschaft hatte dieses Grundstück mit
Vertrag vom 22.06.2004 erworben, dem ein
Bebauungsplan für die Baugrundstücke beigefügt war, in
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dem das von der Klägerin und ihrem Ehemann später
beauftragte Bauunternehmen benannt war.

Weil der Gesellschaftergeschäftsführer des
Bauunternehmens zugleich Beteiligter der
Grundstücksgesellschaft war, nahm das beklagte
Finanzamt eine personelle Verflechtung sowie ein
Zusammenwirken der beiden Unternehmen auf der
Veräußererseite an und bezog die künftigen Baukosten
in die Grunderwerbsteuer-Bemessungsgrundlage mit
ein. Die Grunderwerbsteuer setzte das Amt deshalb auf
9.464 Euro fest (3,5 Prozent aus der Summe von 73.870
und 196.544 Euro).

Hiergegen richtet sich die Klage. Zur Begründung bringt
die Klägerin vor, die Grunderwerbsteuer dürfe nach
ihrem Verständnis nicht die Baukosten, sondern allein
den Erwerb des Baugrundstücks, also den
«Grunderwerb», erfassen. Demgemäß dürfe die
Grunderwerbsteuer nur mit 3,5 Prozent von 73.870 Euro,
also 2.585 Euro festgesetzt werden.

Das FG Niedersachsen neigt, entgegen der ständigen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, dazu, dem
Klagebegehren zu entsprechen. Es hat das anhängige
Verfahren deshalb ausgesetzt und den EuGH
angerufen. Da es sich bei den sowohl mit Umsatzsteuer
als auch mit Grunderwerbsteuer belasteten
Bauleistungen zivilrechtlich gerade nicht um einen
Grunderwerb handele, könne die Grunderwerbsteuer auf
die Bauleistungen ihrem Charakter nach eine zusätzliche
so genannte Sonderumsatzsteuer darstellen. Die
Erhebung der deutschen Grunderwerbsteuer (3,5
Prozent) wirke nämlich in diesen Fällen des so
genannten einheitlichen Leistungsgegenstands im Kern
wie eine der Mehrwertsteuer vergleichbare sich auf den
geschaffenen Mehrwert beziehende allgemeine Abgabe
im Bereich der Errichtung von Gebäuden. Sie wirke
damit wie eine zusätzliche Umsatzsteuer auf
Bauleistungen. Gerade dies, so das FG, könne aber
gegen das gemeinschaftsrechtliche Gebot,
Mehrfachbelastungen mit Umsatzsteuer zu unterlassen,
verstoßen.

Finanzgericht Niedersachsen, Beschluss vom
02.04.2008, 7 K 333/06

Mieteinkünfte: Keine
Hausabschreibung bei später
revidiertem Kaufvertrag
(Val) Wird ein Hauserwerb nachträglich wegen nicht
eingehaltener Versprechen wieder rückgängig gemacht,
kann für die Zwischenzeit keine Abschreibung auf das
Gebäude geltend gemacht werden. Das gilt nach einem
aktuellen Urteil des Bundsfinanzhofs selbst dann, wenn
der Erwerber die Immobilie vermieten wollte (IX R
50/06). Im zugrunde liegenden Fall hatte der Verkäufer
zugesagt, dass er eine Genehmigung für eine
gewerbliche Nutzung der Räume liefern würde. Als diese
ausblieb, wurde der Kauf durch notariellen Vertrag

komplett wieder aufgehoben. Das ganze spielte sich von
Januar bis Dezember ab.

Zwar liegen schon vorweggenommene Werbungskosten
vor, wenn Ausgaben lange vor den ersten Einnahmen
abfließen. Der Abzug von AfA (Absetzung für
Abnutzung) setzt aber voraus, dass ein Kaufpreis selbst
aufgewendet wird. Gibt es das Geld wegen
Rückabwicklung des Vertrags zurück, fehlt es an dieser
Bedingung. Denn der Hausbesitzer auf Zeit hat
wirtschaftlich gesehen keinen Wertverzehr an der
Immobilie zu beklagen, der steuerlich zählen müsste. Im
Urteilsfall konnte daher die Abschreibung für ein ganzes
Jahr nicht abgezogen werden.

Laut Einkommensteuergesetz kann der Hauseigentümer
die von ihm getragenen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines bebauten Grundstücks im
Wege der AfA verteilt auf die Nutzungsdauer als
Werbungskosten geltend machen, wenn er dieses
Grundstück vermietet. Die Inanspruchnahme von AfA
setzt aber voraus, dass der Steuerzahler Anschaffungs-
oder Herstellungskosten tatsächlich selbst aufgewendet
hat. Die AfA soll nämlich Aufwendungen für eine
Immobilie periodengerecht verteilen.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob Kaufpreis oder
Baukosten im Zeitpunkt der Vornahme von
Abschreibungen bereits gezahlt sind. Denn
Anschaffungskosten trägt auch bereits, wer den
Kaufpreis noch ganz oder teilweise schuldet. Wird nun
der geschlossene Kaufvertrag in vollem Umfang
aufgehoben, steht eindeutig fest, dass der Erwerber
keine Anschaffungskosten zu tragen hat. Auf den
Zeitpunkt der Rückzahlung des Kaufpreises kommt es
dabei nicht an.
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Angestellte

Arbeitnehmer-Sparzulage:
Antragsfrist von zwei Jahren
bleibt
(Val) Arbeitnehmer haben weiterhin nur zwei Jahre Zeit,
um einen Antrag auf die Sparzulage zu stellen. Zwar
dürfen sie nach einer aktuellen Gesetzesänderung ihre
Einkommensteuererklärung ab 2005 jetzt innerhalb von
vier Jahren einreichen. Diese Neuregelung bezieht sich
aber nicht auf die Arbeitnehmer-Sparzulage. Nach einem
Schreiben der Oberfinanzdirektion Münster lehnen die
Finanzämter verspätete Anträge ab (S 2430 - 16 - St 22 –
31).

Die staatliche Förderung für in 2006 angesparte Beträge
in Wertpapierspar- oder Bausparkassenverträge wird nur
bei Anträgen gezahlt, die spätestens an Silvester 2008
auf dem Tisch des Finanzamts liegen, das auch für die
Einkommensteuer zuständig ist. Damit müssen
Arbeitnehmer erstmalig zwei Formulare einreichen,
wenn sie sich mit der eigentlichen Steuererklärung
länger Zeit lassen wollen.

Seit 2004 gibt es zwei verschiedene Sparzulagen. Diese
gibt es nebeneinander, wenn zwei unterschiedliche
Verträge für Wertpapiere und Bausparen bespart
werden. 18 Prozent von maximal 400 Euro bei
Wertpapiersparverträgen und damit bis zu 72 Euro und
neun Prozent bei Bausparverträgen, maximal von 470
Euro pro Jahr und damit bis zu 42,3 Euro Zulage gibt es
nur bis zum versteuernden Einkommen von 17.900
Euro. Die Einkommensgrenze verdoppelt sich bei der
Zusammenveranlagung oder beim Witwensplitting. VWL
gibt es für Arbeiter, Angestellte, Azubis, Heimarbeiter
ebenso wie für Beamte, Richter, Berufs- oder
Zeitsoldaten. Sogar Teilzeitbeschäftigte und Mini-Jobber
auf 400-Euro-Basis können vom Arbeitgeber VWL
erhalten oder Teile ihres Lohns hierzu verwenden.

Begünstigt sind Leistungen, die der Arbeitgeber
zusätzlich zum Arbeitslohn erbringt sowie Beträge, die
der Arbeitnehmer selbst abzweigt. Zusätzliche
Arbeitgeberleistungen können in Einzelverträgen,
Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen festgelegt
sein. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auf Verlangen des
Arbeitnehmers einen VWL-Vertrag abzuschließen. Der
Arbeitnehmer kann dabei Anlageart und -institut frei
wählen und seine VWL auch auf Verträge vom
Ehepartner oder Kinder anlegen, wenn diese maximal 16
Jahre alt sind.

Arbeitszimmer: Steuergünstige
Vermietung an den Chef klappt
nicht immer
(Val) Seit 2007 ist das heimische Büro steuerlich nur
noch dann absetzbar, wenn es den Mittelpunkt der
beruflichen Tätigkeit darstellt. Damit kommen auf den
ersten Blick nur noch wenige Berufsgruppen in den
Genuss von Werbungskosten oder Betriebsausgaben.
Aufgrund der Kürzung wird derzeit verstärkt ein legales
Steuersparmodell verwendet, was sogar zum vollen
Ansatz sämtlicher Zimmerkosten führt.

Hierbei vermieten Angestellte ihr heimisches Büro an die
Firma, wenn sie auch zu Hause arbeiten müssen. Dann
akzeptiert der Fiskus in voller Höhe Werbungskosten.
Benötigt wird hierzu lediglich ein Gespräch mit dem
Chef, etwa anlässlich von Gehaltsverhandlungen oder
vor der Einstellung. Für den dadurch erreichten
Steuervorteil lohnt es sich oft, auf die Gehaltserhöhung
zu verzichten oder vor Antritt einer neuen Stelle statt
Lohn Miete zu verlangen.

Finanzbeamte erkennen den zwischen Arbeitgeber und -
nehmer abgeschlossenen Mietvertrag an, wenn er im
vorrangigen Interesse der Firma steht, weil etwa im
Unternehmen kein geeignetes Arbeitszimmer vorhanden
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